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SCHLESWIG-HOLSTEINIS CHES
VERWALTUNGSGERICHT

KöPPen, Müller..tl Seidel
R".!$,yj.'f_._

Az,: 11 B 36/11

BESCIILUSS
!n der Verwaltungsrechtssache

des Herrn zurzeit Abschiebungshaft einrichtung Rendsburg,
Königstraße 17 , 24768 Rendsburg,
Staatsangehörigkeit: libysch,

Antraosteller.

Proz.-Bev.: Rechtsanwälte Köppen und andere,
Norderstraße 6, 25782 Telllngsteot, - 436/1 1/AK-AS/AK -

9egen

die Bundesrepublik Deutschland,
vertreten durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge - Außenstelle Neumünster-,
Heart 148, 24539 Neumünster,

Antragsgegnerin,

Streitgegensiand: Asylrechl - Eilverfahren
- Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung -

het das Schleswig-Holsteinische Verwaltungsgericht - 1 1. Kammer - arn 8. Juni 201 1
durch den Einzelrichter beschlossen:
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Die Antragsgegnerin wird im Wege der einstweiligen Anord-
nung verpflichtet, gegenüber der zuständigen Ausländerbehor-
de, hier der Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt, Bundespoli-
zeiinspektion Flensburg, Überstellungsdienst, Ochsenweg 107,
24955 flarrislee, zu erklären, dass eine Abschiebung, Zurück-
schiebung respektive Überstellung des Antragstellers nach Mal-
ta bis zur rechlskräftigen Entscheidung über den bei ihr gestell-
ten Asylantrag des Antragstellers vorläufig zu unterbleiben hat.

Die Antragsgegnerin trägt die Kosten des Verfahrens.

Gerichtskosten werden nicht erhoben.

Gründe

l .

Der Antragsteller ist nach seinen eigenen Angaben libyscher staatsangehöriger- Er ist am
12-7.1986 in Al Khofra geboren und tebte zuletzt mit seiner Famil ie in der Region Bahat
Eklawya in Libyen. von dort sei er im Jahr 2o1o geflohen, weir er von der Familie seiner
Freundin mit dem Tod bedroht worden sei, Mit maltäsischem Visum sei er tegal nach Mal-
ta geKommen, von wo aus er nach Nowegen weiter geflohen sei. In Norwegen hat der
Antragstel ler einen Asylantrag gestel l t ,  der mi1 Hinweis auf die Zuständigkeit Mattas dort
inhaltlich nicht behandelt wurde, von Norwegen aus sollte der Antragsteller nach Malte
abgeschoben werden. Daraufhin habe er sich auf den Weg nach Frankreich gemacht,
wobei er in der Nähe von Flensburg von der Bundespolizei aufgegriffen und mit Beschluss
des Amtsgerichts Flensburg in Abschiebungshaft nach Rendsbr.rrg verbrachl worden sei_

Unter dem 26.5,2O11 stellte er über seine Verfahrensbevollmächtigten einen unbe-
schränkten Asylantrag und damit konkludent auch einen Antrag auf Erklärung des seibst-
eintritts der Bundesrepublik Deutschland nach Artikel 3 Abs. 2 Dublin ll-Vo. Dieser Antraq
wie euch seine Einzelpetition an den Deutschen Bundestag ist bisher nicht beschieden.

Mit dem em 27.5.2011 bei Gericht eingegangenen Antrag wendet sich der Antragsteller
gegen die zu eruuartende kurzfristige Überstellung nach Malta. Zur Begründung veMeist
er im wesentlichen auf die Ausführungen des Bayrischen verwaltungsgerichts Regens-
burg in dem Beschluss vom 5.4.201 1, Az. RO 7 E 1 1 .30131.
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Die Antragsgegnerin tritt dem entgegen und nimmt Bezug auf die von ihr als zutreffend

erechteten Gründe in den Beschlüssen des VG München zur Rücküberstellung nach Mal'

tavom 27.7.2010 - M 11 E 10.30477 undvom26.8.2010 M 11S7 10.30733.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten wird auf ihre Schriftsät-

ze sowie den beigezogenen Verwaltungsvorgang der Antragsgegnerin verwiesen, die

dem Gericht bei der Entscheidung vorgelegen haben.

Die Entscheidung ergeht gem. S 76 Abs. 4 AsylVfG durch den Berichterstatter als Einzel-

richter.

Der Antrag auf Gewährung vorläufigen Rechtsschulzes als Antrag auf Erlass einer einsf

weiligen Anordnung nach S 123 VwGO isl stattheft. Insoweit wird auf die von dem Antrag-

steller zutreffend zitiefte und nach wie vor einschiägige ständige Rechtsprechung des

Schleswig-Holsteinischen Verwaltungsgertchts verwiesen.

Der Zulässigkeit des Antrags steht auch $ 34 a Abs. 2 AsylVfG nicht entgegen. Danach

da,'f die Abschiebung in einen siclreren Drittstaat nicht nach S 80 oder S 123 VWGO aus-

geseü werden. Zwar ist Malta als Mitgliedsstaat der Europäischen Gemeinschaft gem.

S 26 a Abs, 2 AsylVfG ein solcher und Artikel 16 a Abs. 2 GG geht grundsätzlich davon

aus, dass alle Mitgliedsteaten der Europäischen Union die von ihnen eingegangenen Ver-

pflichlungen nach der Genfer Fl0chtlingskonvention und der Europäischen Menschen-

rechtskonvenlion erfüllen. Angesichts der aKuellen Situation von Asylbewerbern in Malta

bestehen aber erhebliche Anhaltspunkte dafür, dass dies beim Aufnahmestaat Malta nicht

zulrift. Das VG Regensburg hat in dem oben zitierten Beschluss die Situa{ion von Flücht-

lingen in Malta unter Auswertung der dort näher aufgezeigten Quellen zutreffend erfasst,

Die Einschäüung deckt sich auch mit den Auskünften, die in der Beiakte A auf Seite 68 ff

enthalten sind. Das beschließende Gericht macht sich die dortigen Ausführungen zu ei-
gen.

Aus der Anordnung des Bundesministeriums des Innern gem- $ 23 Abs. 2 AufenthG zur

Aufnahme bestimmter nach Malta geflüchteter Personen vom 18, Mai 201 1 sowie des

daraufhin ergangenen Erlasses des Ministeriums frlr Justiz, Gleichstellung und Integration

des Landes Schleswig-Holstein vom 23. Mai 2011 folgert das beschließende Gericht,

il.
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dass sich die bereits früher abzeichnende Situation noch nachhaltig verschärft hat. Be-

kanntlich hat der Rat der Europäischen Union auf seiner Tagung vom 11.112. April 201 1

vor dem Hintergrund der aktuellen Lage in Libyen dazu aufgerufen, Mitgliedsstaaten, die

unmittelbar von den dadurch in Gang gesetzten Migrationsbewegungen betroffen sind, zr,

helfen. Als Zeichen der Solidarität mit dem aufgrund seiner geografischen Lage und im

Hinblick auf die eigene Einwohnezahl besonders belasteten Mitgliedsstaat Malta halten

die Innenminister und - Senatoren der Länder und der Bundesminister des Innem es für

angemessen, dass Deutschland Personen, die Malta seit Ende März 2011 über das Mit-

telmeer kommend eneicht haben, aufnimmt, Vor dem Hintergrund der aKuellen Situation

im Nahen Oslen und insbesondere in Libyen drängt sich auf, dass es zu weiteren Flilcht-

lingsströmen kommt bzw. kommen wird, die aufgrund der geografischen Lage in erhebli-

chem Umfang in Malta ankommen werden, Da Malta schon in den vergangenen Jahren

nicht genügend Kapazitäten für die Aufnahme von Flüchtlingen hatte, ist mit einer weite-

ren Verschlimmerung der Aufnahmebeding ungen zu rechnen, die durch die jetzt ange-

ordnete Aufnahme dorthin verschlagener Flüchtlinge bestenfalls auf dem Niveau eines

status quo gehalten werden kann.

Weiterhin tst glaubhaft, dass der Antragsteller in Malta noch nicht als pkl6h{ling anerkennt

war oder subsidiären SchuE erhallen hat. Der Worllaut der gegenüber Norwegen aber

auch Deutschland gegenüber erklärten Ü bernahmeerklärung ("The alien is known to Mal-

ta") ist zwar neutral, der fehlende Hinweis auf einen bestehenden Aufenthältstitel lässt

aber den Schluss auf ein noch laufendes Veriahren zu.

Da im Übrigen die Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes die spätere Rücküberstellung

nicht ausschließt, isi bei verfassungskonformer einschränkender Auslegung des $ 26 a
Abs. 2 AsylVfG die Gewährung vorläufigen Rechtsschuaes zulässig und geboten.

Die Kostenentscheidung beruht aufg 154 VwGO.

Dieser Beschluss ist unanfechtbar, g 8O AsylVfG.

Meerjanssen

Richter am VG
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